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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1958

Norm

ABGB §918 III

ABGB §921

HGB §374

HGB §376

Rechtssatz

Der wegen Nichterfüllung angesprochene Ersatz ist nicht auf die Preisdi7erenz beschränkt, die zwischen dem

vereinbarten Kaufpreis und dem bei Abschluß der Deckungsgeschäfte vereinbarten Preis besteht. Er erfaßt auch den

Schaden, der sich aus den Aufwendungen für Handelsmäkler ergibt.
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